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Abkürzungen

Abs. = Absatz
Abschn. = Abschnitt
BA = Bundesagentur für Arbeit
BAG = Bundesarbeitsgericht
BArbBl = Bundesarbeitsblatt (Zeitschrift)
BB = Der Betriebs-Berater (Zeitschrift)
BG = Die Berufsgenossenschaft (Zeitschrift)
BGB = Bürgerliches Gesetzbuch
BGBl. = Bundesgesetzblatt
BGH = Bundesgerichtshof
BKV = Berufskrankheiten-Verordnung
BSGE = Entscheidungen des Bundessozialgerichts (Band und Seite)
BSG = Bundessozialgericht
BUK = Bundesunmittelbare Unfallkassen
BUK-NOG = BUK-Neuorganisationsgesetz
BVA = Bundesversicherungsanstalt
BVG = Bundesversorgungsgesetz
DAV = Durchgangsarztverfahren
DB = Der Betrieb (Zeitschrift)
DGV = Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung e.V.
DOK = Die Ortskrankenkasse (Zeitschrift)
e.V. = eingetragener Verein
FamRZ = Zeitschrift für das gesamte Familienrecht
LSG = Landessozialgericht
NJW = Neue Juristische Wochenschrift
OLG = Oberlandesgericht
RVO = Reichsversicherungsordnung
SAV = Schwerstverletzungsartenverfahren
SGb = Die Sozialgerichtsbarkeit (Zeitschrift)
SGB I = Sozialgesetzbuch Erstes Buch (Allgemeiner Teil)
SGB II = Sozialgesetzbuch Zweites Buch (Grundsicherung für

Arbeitsuchende)
SGB III = Sozialgesetzbuch Drittes Buch (Arbeitsförderung)
SGB IV = Sozialgesetzbuch Viertes Buch (Gemeinsame Vorschriften für

die Sozialversicherung)
SGB VII = Sozialgesetzbuch Siebtes Buch (Unfallversicherung)



8

Abkürzungen

SGB IX = Sozialgesetzbuch Neuntes Buch (Rehabilitation und Teilhabe
behinderter Menschen)

SGB X = Sozialgesetzbuch Zehntes Buch (Verwaltungsverfahren)
SGB XII = Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch (Sozialhilfe)
SGG = Sozialgerichtsgesetz
sog. = sogenannte
SozEntsch = Soziale Entscheidungssammlung
SozSich = Soziale Sicherheit (Zeitschrift)
UVMG = Unfallversicherungsmodernisierungsgesetz
USK = Urteilssammlung für die gesetzliche Krankenversicherung
VAV = Verletzungsartenverfahren
VersR = Versicherungsrecht (Zeitschrift)
WzS = Wege zur Sozialversicherung (Zeitschrift)
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Das Wichtigste in Kürze

w Die gesetzliche Unfallversicherung ist ein Bestandteil der deutschen Sozi-
alversicherung, nimmt aber nicht wie die anderen Sozialversicherungs-
träger am Einzug des Gesamtsozialversicherungsbeitrages teil.

w Allerdings sind in den Sozialversicherungsmeldungen auch Angaben zur
Unfallversicherung zu machen. Dies betrifft die Abmeldungen und die
Jahresmeldungen. Außerdem werden seit 1.1.2010 die Betriebsprüfun-
gen bei den Arbeitgebern wie bei den anderen Sozialversicherungszwei-
gen durch die Rentenversicherungsträger durchgeführt.

w Der versicherte Personenkreis ist so umfassend wie bei keinem anderen
Sozialversicherungsträger.

w Zu den kraft Gesetzes Pflichtversicherten gehören neben den Arbeitneh-
mern und den Auszubildenden auch behinderte Menschen, Arbeitslose,
Kinder (z.B.) während des Schulbesuchs usw.
Unternehmer und im Unternehmen mitarbeitende Ehegatten können ver-
sicherungspflichtig kraft Satzung sein.

w Als Versicherungsfälle (Leistungsfälle) werden Arbeitsunfall und Berufs-
krankheit unterschieden.

w Auch Wegeunfälle zählen zu den Arbeitsunfällen.

w Bei mittelbaren Folgen eines Versicherungsfalles werden ebenfalls Leis-
tungen gewährt.

w Die gesetzliche Unfallversicherung besitzt einen umfangreichen Leis-
tungskatalog. Dieser reicht von der Prävention über die Heilbehandlung,
Maßnahmen zur Teilhabe am Arbeitsleben, Leistungen bei Pflegebedürf-
tigkeit, die Gewährung von Renten usw.

w Renten der Unfallversicherung werden jährlich angepasst.

w DieHaftung des Unternehmers gegenüber Verletzten in seinem Betrieb ist
stark eingeschränkt.

w Bei den Unfallversicherungsträgern sind die gewerblichen Berufsgenos-
senschaften, die landwirtschaftliche Unfallversicherung sowie die Unfall-
versicherungsträger der öffentlichen Hand zu unterscheiden.

w Die Aufbringung der Mittel erfolgt durch ein Umlageverfahren. Dabei
wird nachträglich der Bedarf ermittelt. In einem Gefahrtarif sind Gefahr-
klassen festzusetzen. Je nach Anzahl der eingetretenen Versicherungsfälle
können Zuschläge auferlegt oder Nachlässe bewilligt werden.

w Die Unternehmer haben gegenüber den Unfallversicherungsträgern
umfangreiche Mitteilungs- und Auskunftspflichten.
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Das Wichtigste in Kürze

w Verstöße gegen Unfallverhütungsvorschriften und andere Bestimmungen
werden mit einer Geldbuße geahndet.

w Bei Klagen gegen die Unfallversicherungsträger ist die Sozialgerichtsbar-
keit zuständig. Dem Klageverfahren geht ein Vorverfahren voraus.
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I. Die Unfallversicherung als Teil der
Sozialversicherung

Die Sozialversicherung steht seit Jahrzehnten immer wieder im Mittelpunkt
der Öffentlichkeit. Dabei geht es in der Regel um die Kostenexplosion im
Gesundheitswesen und um die steigende Belastung von Arbeitnehmern und
Arbeitgebern durch Sozialversicherungsbeiträge. Die Unbezahlbarkeit der
Renten bzw. die steigende Zahl von Frühverrentungen usw. gehören eben-
falls dazu.

Ein Sozialversicherungszweig unterscheidet sich hier deutlich von den
anderen. Es handelt sich dabei um die gesetzliche Unfallversicherung. Sie
steht im Allgemeinen nicht im Mittelpunkt öffentlichen Interesses.

Die gesetzliche Unfallversicherung arbeitet mehr im Stillen, ohne großes
Aufsehen. Die maßgebenden gesetzlichen Vorschriften waren zumindest frü-
her wesentlich konstanter als die anderen Versicherungszweige.

Dieses Bild hat sich in den letzten Jahren allerdings erheblich verändert.
Es ist zu zahlreichen Fusionen zwischen Unfallversicherungsträgern gekom-
men. Deshalb gibt es zur Zeit nur noch neun gewerbliche Berufsgenossen-
schaften. Die rechtliche Grundlage stellt hier das Gesetz zurModernisierung
der gesetzlichen Unfallversicherung (Unfallversicherungsmodernisierungs-
gesetz – UVMG –)1 dar. Das Gesetz ist im Wesentlichen am 5.11.2008 in
Kraft getreten. Für die landwirtschaftliche Unfallversicherung ist die Sozial-
versicherung für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau zuständig.

Aus § 4 Abs.2 Sozialgesetzbuch-Erstes Buch (SGB I) ergibt sich, dass die
Unfallversicherung ein Zweig der Sozialversicherung ist. Nach dieser Vor-
schrift hat derjenige, der in der Sozialversicherung versichert ist, im Rahmen
der gesetzlichen Kranken-, Pflege-, Unfall- und Rentenversicherung ein-
schließlich der Alterssicherung der Landwirte ein Recht auf

w die notwendigen Maßnahmen zum Schutz, zur Erhaltung, zur Besserung
und zur Wiederherstellung der Gesundheit und der Leistungsfähigkeit
und

w wirtschaftliche Sicherung bei Krankheit, Mutterschaft, Minderung der
Erwerbsfähigkeit und Alter.

Ein Recht auf wirtschaftliche Sicherung haben auch die Hinterbliebenen
eines Versicherten.

1 Vom 30.10.2008 (BGBl. I S.2130).


